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RS OGH 1954/7/7 1Ob423/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1954

Norm

AußStrG §104

Rechtssatz

Für die Inventur ist der Besitz, nicht aber das Eigentum des Erblassers maßgebend und ist die bestrittene

Eigentumsfrage auf dem Rechtswege auszutragen, ohne daß für die Klage eine Frist zu setzen und mit dem

Abhandlungsverfahren innezuhalten ist. (Weitere Entscheidung siehe unter § 97 A AußStrG).
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